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 Veröffentlicht am 16.09.1952

Norm

AngG §27 Z1 E1c

Rechtssatz

Der Dienstnehmer, der sich so berauscht, daß ihm jede Kontrolle über sein Tun entgeht, verliert das Vertrauen des

Dienstgebers, wenn er in diesem Zustand Handlungen setzt, die ihn als des Vertrauens unwürdig erweisen würden,

wenn er nicht berauscht gewesen wäre.
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